
 
 
 
 
 
in der Sache 
 
 
wegen 
 
 
     
Die Vollmacht umfasst die Befugnis 
 

• zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und 
Zurücknahme von 

• Widerklagen; 
• zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (ins-

besondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahr-
zeughalter und deren Versicherer); 

• zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe einseitiger Wil-
lenserklärungen, z.B. Kündigungen; 

• zur Durchführung von Neben- und Folgeverfahren, z.B. Arrest und einstweilige Verfügungen, 
Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs- und anderer Verfahren, die den Mandatsgegens-
tand betreffen; 

• Zustellungen vorzunehmen und entgegenzunehmen; 
• die Vollmacht ganz oder teilweise zu übertragen (Untervollmacht); 
• Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten; 
• den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich oder Anerkenntnis zu 

erledigen; 
• Geld, den Streitgegenstand, Wertsachen und Urkunden sowie die von der Gegenseite, von 

der Justizkasse oder von Dritten zu zahlenden und/oder zu erstattenden Beträge entgegenzu-
nehmen. 

 
 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen. 
 
Ich bin gemäß § 49 b Abs. 5 BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten darüber belehrt 
worden, dass weder Betragsrahmen- noch Festgebühren der anwaltlichen 
Vergütungsberechnung zugrunde zu legen sind, die Gebühren vielmehr nach einem 
Gegenstandswert zu berechnen sind. 
 
 
 
 
 
 
Hasselfelde, den   
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38899 Hasselfelde 
Breite Straße 19     24h- Service-Strafverteidigung 

 
Telefon:   03 94 59 / 7 69 82     
Telefax:   03 94 59 / 7 69 83   e-Mail: info@rechtsanwalt-fricke.com 
Funk:   01 72  / 773 06 60  Internet : www.rechtsanwalt-fricke.com 
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